
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2012/7/26 2010/07/0215
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.2012

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ALSAG 1989 §10;

AVG §56;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 97/07/0174 E 6. August 1998 RS 3

Stammrechtssatz

Das Feststellungsverfahren nach § 10 AltlastensanierungsG alter und neuer Fassung ist gesetzlich als Antragsverfahren

gestaltet, in welchem die antragstellende Partei mit ihrem Feststellungsbegehren den Verfahrensgegenstand dadurch

abgrenzt, daß die Behörde jene Tatbestandsvoraussetzung der Beitragsp?icht nach dem AltlastensanierungsG

festzustellen hat, deren Feststellung von der antragstellenden Partei im Feststellungsantrag begehrt wurde, und nicht

mehr.Das Feststellungsverfahren nach Paragraph 10, AltlastensanierungsG alter und neuer Fassung ist gesetzlich als

Antragsverfahren gestaltet, in welchem die antragstellende Partei mit ihrem Feststellungsbegehren den

Verfahrensgegenstand dadurch abgrenzt, daß die Behörde jene Tatbestandsvoraussetzung der Beitragsp?icht nach

dem AltlastensanierungsG festzustellen hat, deren Feststellung von der antragstellenden Partei im Feststellungsantrag

begehrt wurde, und nicht mehr.
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